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Beschlussorgan: 
Stadtkirchenrat 

Sitzung vom: 23.04.2024 Niederschrift zur Sitzung 
SKR/067/2024 

 

2.2. I + A + B - Strategieprozess 

 

2.2.1. Thematische Leitkriterien 

 
Beschlussnummer: SKR/20240423/TOP 2.2.1/N 
 
Der SKR beschließt folgende thematische Leitkriterien: 
Dem Evangelium in Heidelberg Raum geben ist unser Auftrag. 
Kirche sein mitten in der Gesellschaft, in allen Teilen unserer Stadt und mit der Vielfalt 
der 
hier zusammenkommenden Menschen ist unser Weg. 
Drei thematische Leitkriterien richten uns dafür aus:   
Wir wollen 
- den Blick auf kommende Generationen entwickeln und stärken 
- Menschen in Übergängen des Lebens wahrnehmen und begleiten 
- begeisternde und geschützte Räume schaffen und erhalten 
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2.2.2. Kenntnisnahme der Stellungnahmen aus den Gemeinden und Präsenzen 

 
 
Der SKR nimmt die eingegangenen Stellungnahmen aus den Pfarrgemeinden und 
weiteren kirchlichen Präsenzen zur Kenntnis. 
 
Der SKR nimmt weiterhin den Beschluss der Synode vom 14.03.2024 zur Kenntnis und 
berät die Empfehlungen: 
 
Beschlussnummer: Synode/20240314/TOP 6.4/Ö 
 
Die Stadtsynode der Evangelischen Kirche in Heidelberg (Stadtkirchenbezirk) schließt sich 
dem Beschlussentwurf des SKR vom 08.03.2024 an und empfiehlt bei der Entscheidung 
Folgendes zu berücksichtigen:  
- einen Zeitplan für eine konkrete Personalplanung 
- die inhaltlichen Anmerkungen außerhalb der Gebäudefragen in allen Stellungnahmen zu 
beraten und den jeweiligen Gemeinden und Präsenzen ein Feedback zu geben 
- die Milieuperspektive bei der Ausgestaltung des Kooperationsraums 
- Überarbeitung der thematischen Leitkriterien 
- regelmäßige Evaluation 
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2.2.3. Beschluss des Abschlussdokumentes im Strategieprozess 

 
 

2.2.3.1. Beschluss 1 

 
Beschlussnummer: SKR/20240423/TOP 2.2.3.1/N 
 
Der Stadtkirchenrat beschließt, einen einzigen „Kooperationsraum Heidelberg“ zu 
bilden, der den ganzen Stadtkirchenbezirk Heidelberg mit allen Pfarrgemeinden und 
weiteren kirchlichen Präsenzen umfasst. Formal ist dieser Kooperationsraum mit dem 
heutigen Beschluss in Kraft. Die rechtliche und inhaltliche Ausgestaltung der 
Kooperation der Pfarrgemeinden und weiteren kirchlichen Präsenzen in Heidelberg soll 
bis Frühjahr 2025 entwickelt werden. Ein darauf bezogener Dienstplan der 
Pfarrer*innen, Diakon*innen und Kantor*innen soll bis Ende 2025 aufgestellt sein. Bis 
zum Inkrafttreten des Dienstplans der Dienstgruppe des Kooperationsraumes 
Heidelberg bleiben bisherige gemeindliche und überparochiale Dienstgruppen weiter 
bestehen.  
 
 

2.2.3.2. Beschluss 2 

 
Beschlussnummer: SKR/20240423/TOP 2.2.3.2/N 
 
Mit dem Blick auf die gesamte Stadtkirche und auf der Grundlage des an alle 
Pfarrgemeinden und weiteren Präsenzen zur Anhörung mitgeteilten Beschlussentwurfs 
der SKR-Sitzung vom 18. Januar 2024 mit Änderungen vom 25. Februar 2024 und in 
Kenntnis der eingegangenen Stellungnahmen beschließt der Stadtkirchenrat, die 
Kirchen, Gemeindehäuser und Gemeindezentren folgendermaßen zu klassifizieren: 
 
siehe Abschlussdokument Seiten 8-12. 
 
 

2.2.3.3. Beschluss 3 

 
Beschlussnummer: SKR/20240423/TOP 2.2.3.3/N 
 

Der Stadtkirchenrat beschließt die folgenden Gesamtstellenplanungen (Ausgangsübersicht, 
Reduktion, Zielübersicht bis 2036) 
Eine detaillierte Stellenplanung erfolgt im Zuge der inhaltlichen und rechtlichen 
Ausgestaltung des Kooperationsraumes. 
 
Siehe Abschlussdokument Seiten 17-21. 
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2.2.3.4. Gesamtbeschluss 

 
Beschlussnummer: SKR/20240423/TOP 2.2.3.4/N 
 
Der SKR beschließt das „Abschlussdokument der Evangelischen Kirche in Heidelberg 
zum Strategieprozess Zusammen.Kirche.Erneuern im Rahmen der landeskirchlichen 
Strategie ekiba 2032 zum Kooperationsraum, zu Gebäuden und landeskirchlichen 
Personalstellen“ vom 23.04.2024. 

 

 

 

 

 

       ------------------------------------------------------- 

       Dr. Christof Ellsiepen, Vors. des SKR 
 


